Einzel- Unbestellter Vertreterbesuch Gruppenvorfiihrungen Vertriebspartner-Weiter- Rechtsgrundlage
beratung bildungen, Veranstaltungen
Bayern Erlaubt unter | Wenn Allgemeinverfliigung Der Teilnehmerkreis einer Berufliche und dienstliche https://www.gesetze-
Einhaltung der Landkreise den unbestellten Zusammenkunft in privat genutzten | Tatigkeiten, bei denen eine bayern.de/Content/Doc
der Vertreterbesuch nicht Raumen und auf privat genutzten Zusammenkunft oder ein ument/BaylfSMV_4
Hygienestan- | ausdricklich verbieten, erlaubt Grundstiicken darf nur die Zusammenwirken mehrerer
dards des unter Einhaltung der Angehbrigen des eigenen Personen erforderlich ist, Geltung: 25. - 29. Mai
Direktver— Hygienestapdards d?s Hausstands, Ehegatten, sind zulassig, § 2 Abs. 3 VO. 2020
triebs. Direktvertriebs. Zuriickhaltung ,
dringend empfohlen. Lv‘sbenspa‘rtner, Partner eme‘r
nichtehelichen Lebensgemeinschaft,
Verwandte in gerader Linie,
Geschwister sowie Angehorige eines
weiteren Hausstands umfassen, § 3 S.
1Vvo.
Baden- Erlaubt unter | Wenn Allgemeinverfiigung Erlaubt; im privaten Raum diirfen Erlaubt sind https://www.baden-
Wirttem- | Einhaltung der Landkreise den unbestellten grundsatzlich maximal finf Personen | Veranstaltungen, wuerttemberg.de/filead
berg der Vertreterbesuch nicht zusammenkommen. Von der 5- Ansammlungen und sonstige | min/redaktion/dateien/
Hygienestan- | ausdricklich verbieten, erlaubt Personen-Grenze ausgenommen sind | Zusammenkinfte, wenn sie PDF/Coronainfos/20050
dards des unter Einhaltung der Veranstaltungen und sonstige der Aufrechterhaltung des 9 Corona-
Direktver- Hygienestandards des Ansammlungen, wenn deren Arbeits- und Dienstbetriebs Verordnung.pdf
triebs. Direktvertriebs. Zuriickhaltung teilnehmende Personen einschlielRlich der

dringend empfohlen.

e in gerader Linie verwandt sind, wie
beispielsweise Eltern, GroReltern,
Kinder und Enkelkinder,

e Geschwister und deren
Nachkommen sind oder

innerbetrieblichen und
-dienstlichen Ausbildung zu
dienen bestimmt sind (§ 3
Abs. 2 VO — giiltig bis 05. Juni
2020).

Geltung: 18. Mai — bis
15. Juni 2020



https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_4
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_4
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_4
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200509_Corona-Verordnung.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200509_Corona-Verordnung.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200509_Corona-Verordnung.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200509_Corona-Verordnung.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200509_Corona-Verordnung.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200509_Corona-Verordnung.pdf

e dem eigenen Haushalt angehoren
sowie deren Ehegatten,
Lebenspartnerinnen oder

Lebenspartner oder Partnerinnen (§ 3

Abs. 2 VO).
Berlin Erlaubt unter | Wenn Allgemeinverfiigung Erlaubt sind lediglich Zulassig sind https://www.berlin.de/
Einhaltung der Landkreise den unbestellten Zusammenkiinfte im Kreise der Ehe- | Veranstaltungen und corona/massnahmen/ve
der Vertreterbesuch nicht oder Lebenspartnerinnen und - Zusammenkinfte, die dem rordnung/#headline 1
Hygienestan- | ausdriicklich verbieten, erlaubt partner, der Angehorigen des nach dieser Verordnung 5
dards des unter Einhaltung der eigenen Haushalts und derjenigen zuldssigen Betrieb von
Direktver- Hygienestandards des Personen, fiir die ein Sorge- und Betrieben und Unternehmen | Geltung: 19. Mai — 05.
triebs. Direktvertriebs. Zuriickhaltung Umgangsrecht besteht sowie dienen oder die zur Juni 2020
dringend empfohlen. zusatzlich weiteren Personen aus Wahrnehmung oder
einem anderen Haushalt, § 4 Abs. 1 Inanspruchnahme
VO. beruflicher Tatigkeiten
unvermeidbar sind
(§ 4 Abs. 2 Nr. 2).
Branden- | Erlaubt unter | Wenn Allgemeinverfligung Erlaubt sind lediglich Ab dem 25. Mai 2020 sind https://www.landesrec
burg Einhaltung der Landkreise den unbestellten Zusammenkiinfte im privaten oder Angebote der beruflichen ht.brandenburg.de/disls
der Vertreterbesuch nicht familidren Bereich mit Personen des Bildung, einschlieilich der ervice/public/gvbldetail.
Hygienestan- | ausdricklich verbieten, erlaubt eigenen sowie eines weiteren Aufstiegsfortbildung und der | jsp?id=8644
dards des unter Einhaltung der Haushalts, § 5 Abs. 1 VO. betrieblichen Qualifizierung,
Direktver- Hygienestandards des erlaubt (§ 5 Abs. 4). Geltung: 09. Mai — 05.
triebs. Direktvertriebs. Zurickhaltung Zugangskontrollen sind Juni 2020

dringend empfohlen.

durchzufiihren.

Die Aufbewahrung der
Anwesenheitsliste fur die
Dauer von vier Wochen nach
Ende der Veranstaltung ist zu
beachten. Markierung der
zur Verfligung stehenden
Sitz- oder Stehplatze,
Einhaltung der Abstande bei



https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/#headline_1_5
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/#headline_1_5
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/#headline_1_5
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/#headline_1_5
https://www.landesrecht.brandenburg.de/dislservice/public/gvbldetail.jsp?id=8644
https://www.landesrecht.brandenburg.de/dislservice/public/gvbldetail.jsp?id=8644
https://www.landesrecht.brandenburg.de/dislservice/public/gvbldetail.jsp?id=8644
https://www.landesrecht.brandenburg.de/dislservice/public/gvbldetail.jsp?id=8644

Beginn, wahrend und am
Ende der Veranstaltung
(8§ 5 Abs. 5).

Bremen

Erlaubt unter
Einhaltung
der
Hygienestan-
dards des
Direktver-
triebs.

Wenn Allgemeinverfiigung

der Landkreise den unbestellten
Vertreterbesuch nicht
ausdrucklich verbieten, erlaubt
unter Einhaltung der
Hygienestandards des
Direktvertriebs. Zuriickhaltung
dringend empfohlen.

Ansammlungen von mehr als zwei
Personen sind grundsatzlich
verboten. Ausnahmen gelten fir

e Ehegatten, Lebenspartner, die
Partnerin oder den Partner einer
ehedhnlichen oder
lebenspartnerschaftsdhnlichen
Gemeinschaft sowie deren oder
dessen Kinder
(Patchworkfamilie), Verwandte in
gerader Linie sowie Geschwister
und Geschwisterkinder,

e Personen, die in einer
gemeinsamen Wohnung oder
gewodhnlichen Unterkunft leben
(Angehorige des eigenen
Hausstandes),

e Zusammenkiinfte zwischen
Angehdrigen von zwei
Hausstanden.

§6Abs.1S.2V0

Ansammlungen sind
ausnahmsweise zuldssig fur
die Berufsauslibung im Sinne
des Artikel 12 Absatz 1 des
Grundgesetzes.

(§ 6 Abs. 3 Nr. 1 VO)

https://www.gesetzblat
t.bremen.de/fastmedia/
832/2020 05 19 GBI
Nr_ 0039 signed.pdf

Geltung: 20. Mai - 05.
Juni 2020

Hamburg

Erlaubt unter
Einhaltung
der
Hygienestan-
dards des
Direktver-
triebs.

Wenn Allgemeinverfiigung

der Landkreise den unbestellten
Vertreterbesuch nicht
ausdriicklich verbieten, erlaubt
unter Einhaltung der
Hygienestandards des
Direktvertriebs. Zuriickhaltung
dringend empfohlen.

Die Veranstaltung von Feierlichkeiten
in Wohnungen oder anderen nicht-
offentlichen Orten ist untersagt,
soweit es nicht gesondert gestattet
ist, § 2 Abs. 2 VO.

Eine Ausnahmeregelung greift nicht
ein.

Erlaubt sind

e Kontakte,
Ansammlungen,
Versammlungen und
Veranstaltungen von
Personen fir die
Berufsausiibung im
Sinne des Artikel 12

https://www.hamburg.

de/verordnung/

Geltung: 19. - 31. Mai
2020



https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/832/2020_05_19_GBl_Nr_0039_signed.pdf
https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/832/2020_05_19_GBl_Nr_0039_signed.pdf
https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/832/2020_05_19_GBl_Nr_0039_signed.pdf
https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/832/2020_05_19_GBl_Nr_0039_signed.pdf
https://www.hamburg.de/verordnung/
https://www.hamburg.de/verordnung/

Absatz 1 des
Grundgesetzes;

e Ansammlungen von
Personen zu Zwecken
der beruflichen
Qualifizierung.

(§ 3 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 8

VO)

Hessen

Erlaubt unter
Einhaltung
der
Hygienestan-
dards des
Direktver-
triebs.

Wenn Allgemeinverfiigung

der Landkreise den unbestellten
Vertreterbesuch nicht
ausdrucklich verbieten, erlaubt
unter Einhaltung der
Hygienestandards des
Direktvertriebs. Zurickhaltung
dringend empfohlen.

Veranstaltungen sind erlaubt, wenn
geeignete
Hygienekonzepte umgesetzt werden,

Aushange zu den erforderlichen
Abstands- und HygienemaR-
nahmen gut sichtbar angebracht
sind,

maximal eine Person je
angefangener fir den
Publikumsverkehr zuganglicher
Grundflache von 5
Quadratmetern, sofern Sitzplatze
eingenommen werden, im
Ubrigen von 10 Quadratmetern,
eingehalten werden,

Name, Anschrift und
Telefonnummer der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
zur Ermoglichung der
Nachverfolgung von Infektionen
von der Veranstalterin oder dem
Veranstalter erfasst werden;
diese haben die Daten fir die
Dauer eines Monats ab Beginn

Erlaubt sind Zusammen-
kiinfte aus geschaftlichen,
beruflichen oder
dienstlichen Griinden, wenn
die Personen unmittelbar
zusammenarbeiten missen
(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 VO).

https://www.hessen.de
/sites/default/files/med
ia/lesefassung cokobev.

pdf

Geltung: 15. Mai 2020 —
05. Juni 2020



https://www.hessen.de/sites/default/files/media/lesefassung_cokobev.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/lesefassung_cokobev.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/lesefassung_cokobev.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/lesefassung_cokobev.pdf

der Veranstaltung geschiitzt vor
Einsichtnahme durch Dritte fur
die zustandigen Behorden
vorzuhalten und auf Anforderung
an diese zu Gbermitteln sowie
unverziglich nach Ablauf der
Frist zu [6schen oder zu
vernichten,

e geeignete Hygienekonzepte
entsprechend den Empfehlungen
des Robert Koch-Instituts zur
Hygiene, Steuerung des Zutritts
und der Vermeidung von
Warteschlangen getroffen und
umgesetzt werden.

Die Teilnehmerzahl darf 100 nicht

Gbersteigen

(§ 1 Abs. 4 VO).

Mecklen- | Erlaubt Wenn Allgemeinverfiigung Bei Veranstaltungen mit bis zu 75 Bei Veranstaltungen mit bis Verordnung  der
burg-Vor- | unter der Landkreise den unbestellten Personen bedarf es einer zu 75 Personen bedarf es Landesregierung MV
pommern | Einhaltung Vertreterbesuch nicht Genehmigung der zustandigen einer Genehmigung der zum __ Ubergang nach
der ausdrucklich verbieten, erlaubt Gesundheitsbehorde, zustandigen Gesundheits- den Corona-Schutz-
Hygienestan- | unter Einhaltung der § 8 Abs. 5a VO. behoérde, § 8 Abs. 5a VO. Malinahmen
dards des Hygienestandards des
Direktver- Direktvertriebs. Zurickhaltung Geltung: 08. Mai 2020 —
triebs. dringend empfohlen. 10. Juni 2020
Nieder- Erlaubt Wenn Allgemeinverfligung Gruppevorfiithrungen und Zu beruflichen oder Niedersachsische
sachsen unter der Landkreise den unbestellten Verkaufspartys sind verboten, § 1 Bildungszwecken sind Verordnung
Einhaltung Vertreterbesuch nicht Abs. 1 VO. Zusammenkdinfte von zur Bekdampfung der
der ausdricklich verbieten, erlaubt mehreren Personen zuldssig, | Corona-Pandemie
Hygienestan- | unter Einhaltung der §§ 2h, 10 Abs. 1 VO.
dards des Hygienestandards des GroRveranstaltungen mit Geltung: 22. Mai — 10.

1.000 Personen und mehr

Juni 2020



https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20für%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/Dateien/Downloads/Endfassung_GVO_26_corona.pdf
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20für%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/Dateien/Downloads/Endfassung_GVO_26_corona.pdf
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20für%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/Dateien/Downloads/Endfassung_GVO_26_corona.pdf
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20für%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/Dateien/Downloads/Endfassung_GVO_26_corona.pdf
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20für%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/Dateien/Downloads/Endfassung_GVO_26_corona.pdf
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html

Direktver- Direktvertriebs. Zurickhaltung sind bis zum 31. August 2020
triebs. dringend empfohlen. untersagt, § 1 Abs. 6.

NRW Erlaubt Nach Auskunft der Landes- Veranstaltungen sind untersagt, Berufliche Veranstaltungen Verordnung zum Schutz
unter regierung explizit erlaubt (anlog § | § 13 Abs. 1 Nr. 2 VO. Treffen von zwei | moglich; informelle vor Neuinfizierungen
Einhaltung 6 Abs. 3 VO). hauslichen Gemeinschaften sind Veranstaltungen wie mit dem Coronavirus
der Hygienestandards des zul3ssig. geselliges Zusammensein am | SARS-CoV-2
Hygienestan- | Direktvertriebs sind zu beachten. Abend, sind verboten, § 4
dards des Zurickhaltung dringend Abs. 1. Geltung: 22 Mai — 05.
Direktver- empfohlen. GroR- und Festveranstalt- Juni 2020
triebs. ungen sind verboten, § 13.

Rhein- Erlaubt Wenn Allgemeinverfiigung Veranstaltungen im Freien sind mit Erlaubt sind Ansammlungen | https://corona.rlp.de/fil

land-Pfalz | unter der Landkreise den unbestellten bis zu 100 Personen unter Beachtung | aus geschaftlichen, eadmin/rlp-stk/pdf-
Einhaltung Vertreterbesuch nicht der notwendigen SchutzmaRnahmen | beruflichen oder Dateien/Corona/8. Bek
der ausdrucklich verbieten, erlaubt zuldssig, § 3 Abs. 2S.1VO. dienstlichen Anlassen, bei aempfungsverordnung/
Hygienestan- | unter Einhaltung der Insbesondere gelten das denen Personen unmittelbar | 8. CoBelLVO.pdfA
dards des Hygienestandards des Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1 Satz 3, | zusammenarbeiten missen,
Direktver- Direktvertriebs. Zuriickhaltung die Personenbegrenzung nach § 1 § 2 Abs.2S.1VO0. Geltung: 27 Mai. — 09.
triebs. dringend empfohlen. Abs. 6 Satz 2 und die Pflicht zur Juni 2020

Kontakterfassung nach § 1 Abs. 7 Satz
2,83 Abs.2S.2 V0.
Veranstaltungen in geschlossenen
Rdaumen sowie jede Ubrige Gber
Absatz 2 Satz 1 hinausgehende
Ansammlung von Personen ist
vorbehaltlich des
Selbstorganisationsrechts des
Landtags und der
Gebietskorperschaften untersagt, § 3
Abs. 3S.1VO.
Ausnahmegenehmigungen von den
Bestimmungen der Absatze 1 bis 6
kénnen auf Antrag von der
zustandigen Kreisverwaltung, in



https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200519_fassung_coronaschvo_ab_20.05.2020_0.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200519_fassung_coronaschvo_ab_20.05.2020_0.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200519_fassung_coronaschvo_ab_20.05.2020_0.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200519_fassung_coronaschvo_ab_20.05.2020_0.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/8._Bekaempfungsverordnung/8._CoBeLVO.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/8._Bekaempfungsverordnung/8._CoBeLVO.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/8._Bekaempfungsverordnung/8._CoBeLVO.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/8._Bekaempfungsverordnung/8._CoBeLVO.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/8._Bekaempfungsverordnung/8._CoBeLVO.pdf

kreisfreien Stadten der
Stadtverwaltung als
Kreisordnungsbehorde unter
Auflagen erteilt werden, soweit dies
im Einzelfall aus
infektionsschutzrechtlicher Sicht
vertretbar ist und der Zweck dieser
Verordnung nicht beeintrachtigt
wird, § 3 Abs. 7 VO.

Saarland Erlaubt Wenn Allgemeinverfiigung Lediglich ,,Zusammenkiinfte” in privat | Ansammlungen und Konsolidierte Fassung
unter der Landkreise den unbestellten genutzten Rdumen und auf privat Veranstaltungen sind der Verordnung zur
Einhaltung Vertreterbesuch nicht genutzten Grundsticken sind erlaubt. | verboten. Ausgenommen Bekdampfung der
der ausdrucklich verbieten, erlaubt Eine Zusammenkunft darf nur die sind Ansammlungen und Corona-Pandemie
Hygienestan- | unter Einhaltung der Angehorigen des eigenen Haushalts, | Veranstaltungen, die dem
dards des Hygienestandards des Ehegatten, Lebenspartner, Partner Betrieb von Einrichtungen, Geltung: 18. - 31. Mai
Direktver- Direktvertriebs. Zuriickhaltung einer nichtehelichen die nicht nach dieser 2020
triebs. dringend empfohlen. Lebensgemeinschaft, Verwandte in Verordnung untersagt sind,

gerader Linie, Geschwister und zu dienen bestimmt sind. Die

Geschwisterkinder sowie Angehorige | fiir den Betrieb der

eines weiteren Haushalts umfassen. jeweiligen Einrichtung

Daruber hinaus kdnnen geltenden

Ausnahmegenehmigungen auf Antrag | Hygienevorschriften sind

von der Ortspolizeibehérde erteilt einzuhalten.

werden, soweit dies im Einzelfall aus | Ausnahmegenehmigungen

infektionsschutzrechtlicher Sicht kénnen von der

vertretbar ist, § 4 VO. Ortspolizeibehorde erteilt
werden, soweit dies im
Einzelfall
infektionsschutzrechtlich
unbedenklich ist, § 3a VO.

Sachsen Erlaubt Wenn Allgemeinverfiigung Erlaubt ist lediglich eine Ansammlung | Erlaubt sind unvermeidbare | Verordnung des
unter der Landkreise den unbestellten von mehr als zwei Personen, wenn Zusammenkinfte, die fir die | Sachsischen

Einhaltung

Vertreterbesuch nicht

alle Personen zum selben Hausstand

Ausiibung beruflicher

Staatsministeriums fir



https://corona.saarland.de/DE/service/massnahmen/verordnung-stand-2020-05-15.html#doc8ea03cfa-c424-4d88-8655-00d683e5b859bodyText23
https://corona.saarland.de/DE/service/massnahmen/verordnung-stand-2020-05-15.html#doc8ea03cfa-c424-4d88-8655-00d683e5b859bodyText23
https://corona.saarland.de/DE/service/massnahmen/verordnung-stand-2020-05-15.html#doc8ea03cfa-c424-4d88-8655-00d683e5b859bodyText23
https://corona.saarland.de/DE/service/massnahmen/verordnung-stand-2020-05-15.html#doc8ea03cfa-c424-4d88-8655-00d683e5b859bodyText23
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Corona-Schutz-Verordnung-2020-05-12.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Corona-Schutz-Verordnung-2020-05-12.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Corona-Schutz-Verordnung-2020-05-12.pdf

der
Hygienestan-

ausdrucklich verbieten, erlaubt
unter Einhaltung der

angehdren und lediglich eine
hausstandsfremde Person

Tatigkeiten zwingend
notwendig sind, § 4 Abs. 2

Soziales und
Gesellschaftlichen

dards des Hygienestandards des hinzukommt: Alle Veranstaltungen Nr. 2 VO. Zusammenhalt zum
Direktver- Direktvertriebs. Zuriickhaltung und sonstige Ansammlungen sind Schutz vor dem
triebs. dringend empfohlen. untersagt. Dies gilt auch dann, wenn Coronavirus SARS-CoV-2
das Zusammentreffen nicht im und COVID-19
offentlichen Raum stattfindet, § 4 (Séchsische Corona-
Abs. 1S.1VO. Soweit Personen Schutz-Verordnung —
entsprechend § 2 Absatz 1 SachsCoronaSchVO)
zusammentreffen dirfen, liegt keine
untersagte Ansammlung nach Satz 1 Geltung: 15. Mai — 05.
vor, § 4 Abs. 1 S. 2 VO. Der Aufenthalt Juni 2020
im 6ffentlichen Raum ist
ausschlieBlich alleine und mit
Angehdrigen des eigenen
Hausstandes, in Begleitung der
Partnerin oder des Partners, sowie
mit Personen, fir die ein Sorge- oder
Umgangsrecht besteht und mit
Angehdrigen eines weiteren
Hausstandes gestattet, § 2 Abs. 1 VO.
Sachsen- | Erlaubt Wenn Allgemeinverfiigung Nicht-6ffentliche Veranstaltungen Erlaubt sind unvermeidbare | Sechste Verordnung
Anhalt unter der Landkreise den unbestellten mit mehr als zehn Personen dirfen Zusammenkiinfte und Uber MalBnahmen zur
Einhaltung Vertreterbesuch nicht nicht stattfinden, § 1 Abs. 1S. 1 VO. Ansammlungen soweit die Einddmmung der
der ausdrucklich verbieten, erlaubt Satz 1 gilt nicht flir Zusammenkiinfte | Teilnehmenden aus Ausbreitung des
Hygienestan- | unter Einhaltung der mit Angehdérigen aus maximal zwei geschéftlichen, beruflichen neuartigen Coronavirus
dards des Hygienestandards des Hausstanden oder mit nahen oder dienstlichen Griinden SARS-CoV-2 in Sachsen-
Direktver- Direktvertriebs. Zuriickhaltung Verwandten sowie deren Ehe- und unmittelbar Anhalt (Sechste SARS-
triebs. dringend empfohlen. Lebenspartnern, § 1 Abs. 1 S. 3 VO. zusammenarbeiten, § 1 Abs. | CoV-2-

4 Nr.1VO.

Einddmmungsverordnu
ng - 6. SARS-CoV-2-
EindV)



https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Corona-Schutz-Verordnung-2020-05-12.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Corona-Schutz-Verordnung-2020-05-12.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Corona-Schutz-Verordnung-2020-05-12.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Corona-Schutz-Verordnung-2020-05-12.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Corona-Schutz-Verordnung-2020-05-12.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Corona-Schutz-Verordnung-2020-05-12.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Corona-Schutz-Verordnung-2020-05-12.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Corona-Schutz-Verordnung-2020-05-12.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Corona-Schutz-Verordnung-2020-05-12.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Corona-Schutz-Verordnung-2020-05-12.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/VO_Sechste_SARS-Co-2-EindaemmungsVO.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/VO_Sechste_SARS-Co-2-EindaemmungsVO.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/VO_Sechste_SARS-Co-2-EindaemmungsVO.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/VO_Sechste_SARS-Co-2-EindaemmungsVO.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/VO_Sechste_SARS-Co-2-EindaemmungsVO.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/VO_Sechste_SARS-Co-2-EindaemmungsVO.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/VO_Sechste_SARS-Co-2-EindaemmungsVO.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/VO_Sechste_SARS-Co-2-EindaemmungsVO.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/VO_Sechste_SARS-Co-2-EindaemmungsVO.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/VO_Sechste_SARS-Co-2-EindaemmungsVO.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/VO_Sechste_SARS-Co-2-EindaemmungsVO.pdf

Geltung: 28. Mai — 01.
Juli 2020

Schleswig-
Holstein

Erlaubt
unter
Einhaltung
der
Hygienestan-
dards des
Direktver-
triebs.

Wenn Allgemeinverfiigung

der Landkreise den unbestellten
Vertreterbesuch nicht
ausdrucklich verbieten, erlaubt
unter Einhaltung der
Hygienestandards des
Direktvertriebs. Zuriickhaltung
dringend empfohlen.

Erlaubt sind Veranstaltungen von
mehr als zwei Personen, wenn alle
Personen zum selben Hausstand
angehdren und zusatzlich lediglich
Personen eines anderen
gemeinsamen Hausstands
hinzukommen:

Veranstaltungen im privaten
Wohnraum und dazugehorigen
befriedetem Besitztum sind nur
zuldssig, wenn sie den in § 2 Absatz 4
genannten Personenkreis nicht
Uberschreiten. § 3 Absatz 3 findet
keine Anwendung, § 5 Abs. 3 V0. §2
Abs. 4 VO regelt: Ansammlungen im
offentlichen Raum und
Zusammenkiinfte zu privaten
Zwecken sind nur von im selben
Haushalt lebenden Personen und
Personen gestattet, die einem
weiteren gemeinsamen Haushalt
angehoren (Kontaktverbot). Dariiber
hinaus sind Zusammenkiinfte von
Ehegatten, Geschiedenen,
eingetragenen Lebenspartnern,
Lebensgefahrten, Geschwistern,
eigenen Kindern und anderen in
gerader Linie Verwandten zulassig,
soweit die Teilnehmerzahl 10
Personen nicht libersteigt.

Erlaubt sind
Zusammenkinfte, die aus
geschéftlichen, beruflichen
oder dienstlichen Griinden
erforderlich sind, § 5 Abs. 4
Nr. 2 VO.

Landesverordnung tiber
MaBnahmen zur
Bekampfung der
Ausbreitung des
neuartigen Coronavirus
SARS-CoV-2 in
Schleswig-Holstein
(SARS-CoV-2-
Bekdmpfungsverordnun
g — SARS-CoV-2-
BekampfVO)

Geltung: 18. Mai. —07.
Juni 2020



https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.html;jsessionid=D43DACD42F6C0DB9F0524924729D32C7.delivery1-replication
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.html;jsessionid=D43DACD42F6C0DB9F0524924729D32C7.delivery1-replication
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.html;jsessionid=D43DACD42F6C0DB9F0524924729D32C7.delivery1-replication
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.html;jsessionid=D43DACD42F6C0DB9F0524924729D32C7.delivery1-replication
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.html;jsessionid=D43DACD42F6C0DB9F0524924729D32C7.delivery1-replication
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.html;jsessionid=D43DACD42F6C0DB9F0524924729D32C7.delivery1-replication
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.html;jsessionid=D43DACD42F6C0DB9F0524924729D32C7.delivery1-replication
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.html;jsessionid=D43DACD42F6C0DB9F0524924729D32C7.delivery1-replication
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.html;jsessionid=D43DACD42F6C0DB9F0524924729D32C7.delivery1-replication
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.html;jsessionid=D43DACD42F6C0DB9F0524924729D32C7.delivery1-replication
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.html;jsessionid=D43DACD42F6C0DB9F0524924729D32C7.delivery1-replication
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.html;jsessionid=D43DACD42F6C0DB9F0524924729D32C7.delivery1-replication

Hinweis:

Es besteht die Moglichkeit, in
offentliche Rdume wie
Gemeindehauser oder Co-Working-
Spaces etc. auszuweichen. Dann
kénnen Gruppenvorfiihrungen
stattfinden, wenn

ein geeignetes
Hygienekonzept nach
Maligabe von § 4 Abs. 1 VO
erstellt wurde,

der Veranstalter
spatestens bei Beginn der
Veranstaltung die
Kontaktdaten der
Teilnehmenden erhebt
(Erhebungsdatum, Vor-
und Nachname, Anschrift,
sowie, soweit vorhanden,
Telefonnummer und E-
Mail-Adresse);

die Teilnehmenden sich
wahrend der
Veranstaltung auf festen
Sitzplatzen befinden;

in geschlossenen Raumen
keine Aktivitaten mit einer
erhohten Freisetzung von
Tropfchen stattfinden,

Die Teilnehmerzahl darf 50 Personen
nicht tGbersteigen.
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Erlaubt
unter
Einhaltung
der
Hygienestan-
dards des
Direktver-
triebs.

Thiringen

Wenn Allgemeinverfligung

der Landkreise den unbestellten
Vertreterbesuch nicht
ausdrucklich verbieten, erlaubt
unter Einhaltung der
Hygienestandards des
Direktvertriebs. Zuriickhaltung
dringend empfohlen.

Erlaubt sind Veranstaltungen von
mehr als zwei Personen, wenn alle
Personen zum selben Hausstand
angehdren und zusatzlich lediglich
Personen eines anderen
gemeinsamen Hausstands
hinzukommen:
Personenmehrheiten, insbesondere
bei Veranstaltungen,
Versammlungen, Ansammlungen
sowie sonstigen offentlichen oder
nicht 6ffentlichen Zusammenkiinften
jeder Art, sind untersagt, soweit in
dieser Verordnung nichts
Abweichendes bestimmt ist, § 2 Abs.
1 VO. Das Veranstaltungsverbot gilt
nicht bei Personenmehrheiten nach
Maligabe des § 1 Abs. 2 VO, § 2 Abs.
2 Nr.1VO.

§ 1 Abs. 2 VO regelt: Absatz 1 gilt
nicht fiir Angehorige des eigenen
Haushalts und Angehorige eines
weiteren Haushalts.

Erlaubt sind Veranstaltungen
zur Aufrechterhaltung des
Betriebs von
Wirtschaftsunternehmen, §
2 Abs. 2 Nr. 3 VO.

Thiiringer Verordnung
zur Freigabe bislang
beschrédnkter Bereiche
und zur Fortentwicklung
der erforderlichen
Malnahmen zur
Einddmmung der
Ausbreitung des
Coronavirus SARS-CoV-2

https://www.tmasgff.de
/covid-19/verordnung
Geltung: 13. Mai — 05.
Juni 2020

Ministerprasident
Ramelow hat
angekiindigt, dass er am
26. Mai 2020 im
Kabinett beschlieRen
mochte, landesweite
Beschrdankungen ab
dem 06. Juni 2020 zu
beenden. Die
Landkreise sollen jedoch
weiter regional
Beschrankungen
erlassen kénnen.

In allen 16 Bundeslandern sind Abstandsregeln von 1,5 Metern zu beachten.

BDD, 27. Mai 2020

11



https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung
https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-thueringen-corona-beschraenkungen-100.html

Haftungsausschluss:

Der Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. (BDD) ibernimmt keinerlei Gewahr fir die Korrektheit und Vollstéandigkeit der bereitgestellten Informationen. Im Vorfeld sollte mit der 6rtlichen
Ordnungsbehdérde im Einzelfall abgesprochen werden, inwieweit das Vorgehen 6rtlichen Satzungen und Verordnungen entgegensteht. Vor allem der unbestellte Vertreterbesuch wird zum Teil
von Behdrden als unzuléssig angesehen. Haftungsanspriche gegen den BDD, welche sich auf Schaden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollstandiger Informationen verursacht wurden, sind grundsatzlich ausgeschlossen, sofern seitens des BDD kein
nachweislich vorsatzliches oder grob fahrlassiges Verschulden vorliegt.
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